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Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (598 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesge
setz über den Remtsanwaltstarif geändert 

wird 

Die im Tarif zum Rechtsanwaltstarifgesetz im 
einzelnen angeführten Entlohnungssätze für Lei
stungen des Rechtsanwalts werden in ihrer kon
kreten Höhe im allgemeinen jeweils auf eine 
Bemessungsgrundlage bezogen, die sich ihrer
seits nach dem Wert der betreffenden Rechtssache 
richtet. Soweit sich die Rechtssache nicht nach 
sonstigen Bestimmungen in Geld hewerten läßt, 
werden für bestimmte Fälle die Bemessungs
grundlagen im Rechtsanwaltstarifgesetz betrags
mäßig festgelegt. 

Die letzte umfassende Erhöhung dieser An
sätze ist im Jahre 1961 durchgeführt worden. 

Da die Arbeiten an einer allgemeinen Erneue
rung des Entlohnungsrechts der Rechtsanwälte 
wegen der zwischen der Rechtsanwaltschaft und 
dem Bundesministerium für Justiz noch nicht 
geklärten grundsätzlichen Fragen noch einige 
Zeit in Anspruch nehmen werden, ist es :gerecht
fertigt,dem besonders dringlichen Wunsch der 
Rechtsanwaltschaft nach einer Anhehung der im 

Lona Murowatz 

Berichterstatter 

/ 

Rechtsanwaltstari.fgesetz festgelegten Bemessungs
grundlagen vorweg zu entsprechen. 

Der Justizausschuß hat die gegenständliche 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 19. Fe
ber 1981 der Vorberatung unterzogen. 

An der sich an die Ausführungen des Bericht
erstatters anschließenden Debatte beteiligten sich 
die Ahgeordneten Dr. BI e n k, Dr. Hau s e r, 
Dr. Li eh a I, K i t tl und S t ein ib aue r so
wie der Ausschußobmann Dr. S t e ger und der 
Bundesminister für Justiz Dr. B rod a. 

Bei der A!bstimmung wurde die gegenständliche 
Regierungsvorlage unter Berücksichtigung eines 
gemeinsamen Abänderungsantnges der Abge
ordneten Dr. S t e ger, B lee h a und Dr. H a u
s e r (Einfügung einer neuen Z 4 im Art. I) ein
stimmig angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Justizausschuß somit den An t rag, der Natio
nalrat wolle dem a n g e s chi 0 s sen enG e-
set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zu- . /. 
stimmung erteilen. 

Wien, 1981 02 19 

Dr. Steger 

Obmann 
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2 632 der Beilag~l1 

Bundesgesetz ivom 'XXXXXXXXX 
XXXX, mit dem das Bundesgesetz über den 

Rechtsanwaltstarif geäpdert wird 

Der Nationalrat hat Iheschlos~en: 

Artikel I 

Da,s BUIlJde~gesetz vom 22. Mai 1969, BGBl. 
Nr. 189, üher den' Recht~afllw,aLtstarif, zu1et'lJt 
geändert ,durch Idas Bundesgesetz BGBl. Nr. 422/ 
1974, wti'rd w;~efOllgt.geändert: 

1. § 10 hat zu huten: 

,,§ 10. Der Gegenstand ist zu bewerten: 

1. in Stl'eitigkeiten über ß.e-
sitzst<kungsklagen ......... mit 

2. in Streitigkeiten aus 
dem Bestandvertrag . unq in 
Streitigkeiten über Räu:mungs
kla.gen 

a) bei Geschäftsräumlich-
keiten, bei Wohnungen, 
deren Nutzfläche 90 m2 

überstJeigt, und bei son-
stigen Gegenständen mit 
dem sich aus den letzten 
12 Monaten vor Einbrin-
gung der Aufküncligung 
oder der Klage ergeben-
den Jahresrnietzins, min-
destens aiber:, sowie in 
den Eillen, in denen dies,e 
Bemeswngsgrundlage in 
der Auffuündigung oder 
Klage nicht, ziffernmäßig 
geltend gemacht wird, .. mit 

b) bei Wohnungen, deren 
Nutzfläche 60 m2 über-
steigt und die nicht unter 
lit. a faHen, .......... mit 

c) bei kleineren Wohnun-
gen .................. mit 

8000 S; 

24 '000 S, 

12000 S, 

6000 S; 

3. im Verfahren außer Streit
sachen wegen Erhöhung des 
Mietzinses mit dem doppelten 
Jahresbetrag der beantragten 
Zinserhöhung; richtet sich der 
Antrag gegen mehrere Mieter, 
so sind die a.uf sämtliche Mie
ter, die sich nicht vor Anru
fung des Gerichtes mit der be
gehrten Mietzinsethöhung ein
verstanden erklärt haben, ent
fallenden·' ß.eträge zusammen
zurechnen; 

4. a) in Ehesachen •...... mit 
b) in Streitigkeiten üher 

die eheliche Ahstam
mung und in Streit1g
keiten über die Vater
schalt zu einem un
ehelichen Kind .... mit 

der Streitwert ,der mit Streitig
keiten nach Iit. a und h ver
bundenen vermögensrechtIi
dien Ansprüche ist hinzuzu
rechnen; 

5. in Sachen des' Handels
und des Genossenschaftsregi
sters, f,allsa.us dem Antrag kein 
anderer Wert hervorgeht, mit 
dem Geschäftskapital, minde
steIlJS aber mit foLgenden Be
träg,en: 

a) bei Einzelfirmen ...... mit 
b) bei Aktiengesellschaften mit 
c) bei Gesellschaften mit <be

schränkter Haftung ... mit 
cl) bei anderen GeseUschaf

ten und bei Genossen-
schaften ............. mit 

6. in Strafsachen über eine 
P,rivatanklage: 

a) wegen Preßordnungsde
Jikten ,sowie wegen Preß
inhaltsdelikten und Ver-

60000 S, 

24000 S; 

30000 S, 
1 '000 000 S, 

500000 S, 

200000 S; 
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,632 Ider Jle1lagen 3 

gehen nach dem Ges'etrz 
gegen den uIl!lauteren 
Wettlbewel'b, die in die 
Zuständigkeit der Be
zirksgerichte falLen, .... mit 

b) wegen anderer in die 
Zuständigkeit .der Be
zirksgericht;e fallender 
Vergehen ............ mit 

c) wegen sonst~ger Verge-
hen ................. mit 

7. in Strafsachen für die 
Vertretung von Privatbetei
ligten: 

a) wegen Vergehen, die in 
die Zuständigkeit der Be
zirksgerichtefaLlen, .... mit 

b) wegen anderer Vergehen 
und wegen Verbrechen mit 

\2. § 12 Arbs. 4 hat zu lauten: 

2'0000 S, 

6000 S, 

40000 S; 

6000 S, 

40000 S." 

;~4) Wir,d dalS Klagebegehren auf Nebenge
büHren eingeschränkt, so sind folgende Streit
werte, jedoch nie mehr a:ls ,die Hälfte des ur
sprünglichen Streitwertes, anzunehmen: 

a) in Streiügkeiten vor dem Ge
richtshof, die vor dem Senat 
verhandelt werden, .......... '20 000 S, 

b) in Streitigkeiten vor dem Ge
richtshof, die vor ,dem Ei,nzel-
rich,ter verhandelt werden, .. 10000 S, 

c) in Streitigkeiten vor dem Be-
zirkJSgericht ................ 2000 S. 

Das gleiche gilt, wenn das Klagebegehren 
a) in Streitigkeiten vor dem Ge

richtshof, die vor dem Senat 
verhandelt werden, auf weni-
ger ah ..................... 2'0 000 S, 

b)in Streitigkeiten vor dem Ge
richtshof, die vor dem Einzel
richter verhandelt werden, auf 
weniger als ................ 10000 S, 

, c) in Streitigkeiten vordem Be-
zirksgericht 'auf weniger als .. 2 000 S 

eingeschränkt wird." 

3. § 14 halt zu lauten: 

,,§ 14. Läßt sich die Bemessungsgrundlage nicht 
nach den vorhergehenden Bestimmungen ermit
teln, so sind folgende Werte zugr,unde zu legen: 

a) in Rechtssachen vordem Ge
richtshof, die vom Senat zu 
entscheiden sind, ............ 3'00 000 S, 

b) in Rechtssachen vor dem Ge
richtshof,die vom Einzel-
richter zu entscheiden sind, ' .. 100 000 S, 

c) in Rechtssachen vor dem Be-
zirksgericht ................ 10000 S." 

4. § 23 Arbs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Ein'heitssatz beträgt bei einem Streit

wert bis ei'!lschließlich 25 000 S 60 vH, bei einem 
Streitwert über 25000 S 50 vH der Verdienst
summe ausschließlich der Reisekosten, der Ent
schädigung für Zeitversäumnis und der sonstigen 
Auslagen. " 

5. In der Tarifpost 4 hat zu lauten: 
a) Abschnitt I Z 1 und 2: 
,,1. Im Stnfverfahren über eine Privatanklage: 

1. für Anklagen 
a) wegen Preßordnungsclelikten so

wie wegen PreßinhaltsdeLikten und 
Vergehen nach dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb, die 

, in diu ZustäIl!digkeit der Bezirks
gerichte fallen, .......•....... 416 S; 

b) wegen anderer in die Zuständig
keit ,der ß.ezirksgerichte faLlender 
Vergehen .................... 278 S; 

2. für Anklagen wegen sonstiger Ver-
gehen ... ,........................ 623 S;" 

b) Abschnitt II: 

,,11. für die Vertretung von Pl'ivatlbeteiligten: 
a) bei Vel'brechen und bei Vergehen, die n~cht 

in di,~ Zuständigkeit der Bezirksgerichte 
fallen: 
,die im Abschnitt I Z 1 lit. a und Z 3 bis 6 
festge~;etzte Entlohnung; 

b) bei Vergehen, die in die Zuständigkeit der 
B,ezirbgerichte fallen: 
die im Abschnitt I Z 1 lit. bund Z 3 bis 6 
festge!etzte Entlohnung." 

c) Punkt 3 der Anmerkungen zu Tarifpost 4: 

,,3. Wird ein wegen eines Verbrechens oder 
eines nicht in dLe Zuständigkeit der Bezirksge-, 
richte faHenden Vergehens Angeklagter nur eines 
Vergehens, das in die Zuständigkeit der Bez,irks
gerichte fällt, für schuldig erkannt, so gebührt 
im Kostenej~SJatzverfahren nur eine Entlohnung 
nach Abschnitt I Z 1 dieser Tarifpost." 

Artikel 11 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 10. März 1981 
in Kraft. 

Es ist au;: Leistungen der Rechtsanwälte an
zuwenden, die nach dem 9. März 1981 be
wirkt werden; im Verhältnis zur Partei bleibt 
eine andere Vereinbarung über die Höhe der 
Entlohnung unberührt. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses BUfllde~gesetzes ist 
der Bundesrr.:inister für Justiz betraut. 
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